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Vertreterversammlung tagte in Würzburg
Diskussion über die Zukunft der Berufsgenossenschaften beherrschendes Thema

Die Vertreterversammlung der Lederin-
dustrie-BG traf zum vorletzten Mal in

der 9. Amtsperiode zusammen. Im Vorder-
grund der Diskussionen und Entscheidun-
gen stand zum wiederholten Mal die politi-
sche Debatte über die Zukunft der Berufsge-
nossenschaften. Sowohl der amtierende Vor-
standsvorsitzende Heinrich Zimmermann,
als auch Hauptgeschäftsführer Ulrich Mees-
mann betonten: Es gibt zur gesetzlichen Un-
fallversicherung keine sinnvolle und preis-
wertere Alternative! Durch die vorbildliche
Präventionsarbeit konnte die Anzahl der Ar-
beitsunfälle auf einen historischen Tiefst-
stand gesenkt werden. Das ist hauptsächlich
der fundierten Branchenkenntnis der Leder-
industrie-BG zu verdanken. Eine Abkehr
von dieser erfolgreichen Arbeit darf es daher
nicht geben, so bekräftigten die Mitglieder
der Vertreterversammlung. Dennoch: Auch
die gesetzliche Unfallversicherung muss spa-
ren. Die Lederindustrie-BG, die ja bereits

Die Lederindustrie-BG leistet mehr!

Mehr als 3.500 neue Berufserkrankun-
gen durch Asbest verzeichneten die

Berufsgenossenschaften im Jahr 2003. So
schrieb es der Hauptverband der gewerb-
lichen Berufsgenossenschaften jüngst in ei-
ner Pressemitteilung. Eine erschreckende
Meldung! Nur gut, dass hierzulande die ge-
setzliche Unfallversicherung für Heilbe-
handlung, Rehabilitation und Rentenzah-
lungen der Geschädigten aufkommt. Das
ist nicht überall so! In den USA beispiels-
weise sind Unternehmen nicht aus der
Schadenshaftung für ihre Mitarbeiter be-
freit. Hohe Schadensersatzforderungen Be-

troffener in der Vergangenheit sind die Fol-
ge und mancher auch namhafte Betrieb ist
dabei auf der Strecke geblieben – mit allen
wirtschaftlichen und sozialen Folgen – den-
ken Sie nur an die entlassenen Belegschaf-
ten.

Die Ablösung der Unternehmerhaftung
ist nur einer von vielen Vorteilen, die die
gesetzliche Unfallversicherung bietet.
Durch große Präventionsanstrengungen
werden die Gesundheitsrisiken am Arbeits-
platz verringert. Das „Alles-aus-einer-Hand-
Prinzip“ macht das Verhältnis von Ursache
und Wirkung bei Schadensfällen transpa-
rent. Die spezifischen Branchenkenntnisse
tun ein Weiteres, um den versicherten Be-
schäftigten der Mitgliedsunternehmen si-
chere und gesunde Arbeitsplätze zu er-
möglichen. 

Die Lederindustrie-Berufsgenossen-
schaft leistet aber noch mehr! Durch die
Verwaltungsgemeinschaft mit der Papier-
macher- und der Zucker-Berufsgenossen-
schaft sorgt sie für eine effektive, kosten-
günstige und moderne Verwaltung. Kriti-
ker der Berufsgenossenschaften behaupten
ja immer wieder, die Unfallversicherungs-
träger seien zu teuer und zu ineffizient. Je-
doch sind sie bisher den Beweis schuldig
geblieben, dass solche Leistungen, wie sie

von unserer Berufsgenossenschaft angebo-
ten werden, kostengünstiger zu bekom-
men sind. Die Ziele der Lederindustrie-Be-
rufsgenossenschaft haben wir jedenfalls
fest im Blick: Weitere Senkung der Unfall-
zahlen, Beitragsstabilität, Ausbau des
Dienstleistungsangebots für die Versicher-
ten und die Mitgliedsbetriebe. Diese Ziele
werden wir, nicht zuletzt dank Ihrer Mit-
wirkung, sicher erreichen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein
frohes Weihnachtsfest und ein glückliches
und erfolgreiches Jahr 2005.

Ulrich Meesmann
HauptgeschäftsführerUlrich Meesmann

eine Verwaltungsgemeinschaft mit zwei
BGen unterhält, hat Verhandlungen mit
weiteren Berufsgenossenschaften aufgenom-
men. Ziel ist, durch Kooperationen und eine
vertiefte Zusammenarbeit Kosten für die
Mitgliedsbetriebe zu minimieren, ohne die

gute Arbeit von Prävention und Rehabilita-
tion in Frage zu stellen. Als einen Schritt in
diese Richtung beschloss die Vertreterver-
sammlung einen um rund 4% gegenüber
dem Vorjahr reduzierten Haushalt für das
Jahr 2005. ■
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Gefahren erkennen, einschätzen, dokumentieren

Die neue Gefahrstoffverordnung kommt

Die Anwender, d.h. Unterneh-
mer, Betriebsärzte, Fachkräfte für
Arbeitssicherheit und Betriebsräte
wollen wissen: Gibt es denn wirk-
lich gravierende Änderungen?
Wenn ja: Verbessert sich der
Schutz der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer? Oder ver-
schlechtert er sich? Werden die

Schutzmaßnah-
men beim Um-
gang mit Ge-
fahrstoffen teu-
rer? Wird alles
noch komplizier-
ter, bürokrati-
scher und um-
ständlicher? Wo
doch gerade Ent-
bürokratisierung,
Deregulierung

und Verschlankung stattfinden
soll.

EU-Richtlinien haben es erfor-
derlich gemacht, die seit 1986
existierende und bewährte Gef-
StoffV zu novellieren. Das Ergeb-
nis ist ein Verordnungstext, der
sich nicht nur im Inhalt, sondern
auch im Aufbau sehr von der bis-
herigen Verordnung unterschei-
det, so dass es schwierig ist zu er-
kennen, was neu ist, wo die
Schwerpunkte liegen und was ein

Unternehmer jetzt veranlas-
sen muss.

In sieben Abschnitten mit
27 Paragraphen sowie in fünf
Anhängen finden sich neue
Überschriften und Regelungen
wie Gefährdungsbeurteilung,
Schutzstufenkonzept und Ver-
halten bei Betriebsstörungen
und Notfällen. Der alte § 14

„Sicherheitsdatenblatt“ ist jetzt § 6
geworden, den Ermittlungspflicht-
paragraphen sucht man verge-
bens. Auch die Aufbewahrung und
Lagerung von Gefahrstoffen ist
verschwunden.

Inhaltlich werden (hauptsäch-
lich bedingt durch das EU-Recht)
andere Schwerpunkte gesetzt,
wobei vieles gemäß ArbSchG seit
1997 durchzuführen war, wie z.B.
die Erstellung von Gefährdungs-
beurteilungen.

Die neuen Schwer-
punkte sind:
● Informationsbeschaffung und

Gefährdungsbeurteilung

● Schutzstufenkonzept mit vier
Stufen in Abhängigkeit von
den Gefährlichkeitsmerkmalen

● Gefährdungsbezogene Arbeits-
platzgrenzwerte (AGW)

● Arbeitsmedizinische Beratung
einschließlich zusätzlicher An-
gebotsuntersuchungen

Des Weiteren gibt es noch Be-
stimmungen für Betriebsstörun-
gen und Notfälle, Brand- und Ex-
plosionsgefahren sowie für die
Zusammenarbeit mit anderen Fir-
men.

Informationsbeschaf-
fung und Gefähr-
dungsbeurteilung

Ohne In-
formationen
über den Ge-
fahrstoff sind
weder Ge-
fährdungs-
beurteilung
noch Schutz-
maßnahmen
möglich. Des-
halb steht am

Am 24. September 2004 ist die novellierte Fassung der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

endgültig vom Bundesrat verabschiedet worden. Sie wird voraussichtlich im 1. Quartal des

Jahres 2005 in Kraft treten. Das bedeutet, dass sich alle Betriebe, die in ihren Produktions-

verfahren Gefahrstoffe einsetzen, schnell auf die neue Rechtslage einstellen müssen.

TITELTHEMA
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Anfang die Informationsbeschaffung. Es
müssen alle zur Verfügung stehenden Infor-
mationen genutzt werden; die alleinige Be-
schaffung des Sicherheitsdatenblattes reicht
nicht mehr aus. Die Vermutungswirkung
von Kennzeichnung und Sicherheitsdaten-
blatt (§ 16 Abs. 1 GefStoffV), wonach der
Anwender vorerst von der Richtigkeit der
Angaben ausgehen kann, ist entfallen. Die
Sicherheitsdatenblätter müssen vor Aufnah-
me der Tätigkeit beschafft werden.

Die Gefährdungsbeurteilung bildet den
Dreh- und Angelpunkt der neuen Verord-
nung. Der Arbeitgeber darf eine Tätigkeit mit
Gefahrstoffen erst aufnehmen lassen, nach-
dem eine Gefährdungsbeurteilung vorge-
nommen wurde und die erforderlichen
Schutzmaßnahmen getroffen wurden.

Die Bestimmungen sind:
● Die inhalativen, dermalen und chemisch-

physikalischen Gefährdungen sind unab-
hängig voneinander für jeden Stoff zu
betrachten, und in der Gefährdungsbeur-
teilung zusammen zu führen; Wechsel-
wirkungen zwischen den einzelnen Ge-
fahrstoffen sind zu beachten.

● Die Gefährdungsbeurteilung darf nur von
fachkundigen Personen durchgeführt
werden. Ist der Arbeitgeber nicht selbst in
der Lage, muss er sich fachkundig durch
z.B. die Fachkraft für Arbeitssicherheit

und/oder den Betriebsarzt 
beraten lassen.

● Die Gefährdungsbeurteilung
kann entfallen, wenn eine
Beurteilung seitens des Herstellers des
Gefahrstoffes vorliegt.

● Der Arbeitgeber hat ein Verzeichnis der
im Betrieb verwendeten Gefahrstoffe zu
führen, in dem auf die entsprechenden
Sicherheitsdatenblätter verwiesen wird.
Das Verzeichnis muss allen betroffenen
Beschäftigten zugänglich sein.

● Eine jährliche Aktualisierung der Gefähr-
dungsbeurteilung ist nicht bindend vor-
gesehen, sondern nur dann, wenn maß-
gebliche Veränderungen dies erforderlich
machen.

Schutzstufenkonzept 
Das Schutzkonzept besteht aus 4 Stufen,

wobei bei den höheren Schutzstufen die
Maßnahmen der niedrigeren mit einge-
schlossen sind.

Schutzstufe 1
Für alle Stoffe gilt zunächst die Schutz-

stufe 1. Sie umfasst neben dem Minimie-
rungsgebot die allgemein gültigen Hygiene-
maßnahmen sowie die eindeutige Kenn-
zeichnung und die sichere Aufbewahrung
und Entsorgung der Gefahrstoffe. Bei nur
geringer Gefährdung reichen diese in § 8
beschriebenen Schutzmaßnahmen aus. Die
Wirksamkeit der technischen Schutzmaß-
nahmen ist mindestens jedes dritte Jahr zu
prüfen und zu dokumentieren. 

Schutzstufe 2
Ist die geringe Gefährdung zu verneinen,

so sind zusätzliche Schutzmaßnahmen zu
treffen, die im Wesentlichen denen des Ab-
schnittes 5 der bisherigen GefStoffV ent-
sprechen (z.B. Technische Lüftungsmaßnah-
men, Persönliche Schutzausrüstung, Einhal-
tung der Luftgrenzwerte). 

Letzteres erfordert nicht unbedingt Mes-
sungen, sondern kann auch durch Berech-
nungen oder Einhaltung verfahrensspezifi-
scher Kriterien sichergestellt werden.

Schutzstufe 3
Wird mit so genannten „Totenkopfstof-

fen“ (dies sind alle als giftig und sehr giftig
gekennzeichneten Stoffe, also
z.B. auch krebserzeugende
Stoffe der Kategorien 1 und 2)
umgegangen, so tritt zusätzlich
die Schutzstufe 3 in Kraft; dies
bedeutet: geschlossenes Sys-
tem oder zumindest Verringe-
rung der Exposition nach dem
Stand der Technik. Die Einhal-
tung der Grenzwerte ist durch

Messungen zu überwachen (alternativ: Ein-
haltung verfahrensspezifischer Kriterien
oder Dauerüberwachung) und zu dokumen-
tieren. Weitere Schutzmaßnahmen sind u.a.
Zugangsbeschränkungen und sichere Lage-
rung der Giftstoffe.

Schutzstufe 4
Diese ist zusätzlich bei krebserzeugen-

den, erbgutverändernden und fruchtbar-
keitsschädigenden Stoffen der Kategorien 1
und 2 anzuwenden. Als wesentliche zusätz-
liche Schutzmaßnahmen sind hier zu nen-
nen: Gefahrstoffmessungen ohne die o.g.
Alternativmöglichkeiten, Abgrenzung des
Gefahrenbereiches, Minimierung der Exposi-
tionsdauer, Dauertrageverbot für persönli-
che Schutzausrüstung.

§ 11 Absatz 1 erläutert, wann die Schutz-
maßnahmen nicht gelten: bei Einhaltung ei-
nes vom AGS (Ausschuss für Gefahrstoffe)

TITELTHEMA
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aufgestellten Arbeitsplatzgrenzwertes. Da-
mit sind nicht die momentan noch gültigen
TRK-Werte gemeint! 

Arbeitsplatzgrenzwert
Es gibt nur noch einen Luftgrenzwert,

den AGW (Arbeitsplatzgrenzwert); die jetzi-
ge Unterscheidung in MAK und TRK entfällt. 

Bei der Festlegung der bisherigen techni-
schen Richtkonzentrationen wurde nur die
Durchführbarkeit nach dem Stand der Tech-
nik berücksichtigt. Dem jetzigen Schutzstu-
fenkonzept liegt aber ein gefährdungsbezo-
gener Ansatz zugrunde. Deshalb müssen
jetzt vom AGS gefährdungsbezogene Grenz-
werte aufgestellt werden. Wie diese ausse-
hen, ist noch offen.

Der BAT-Wert wird in BGW (Biologischer
Grenzwert) umbenannt. 

Arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen

Die jetzigen arbeitsmedizinischen Vorsor-
geuntersuchungen werden erweitert: Es
wird Pflichtuntersuchungen beim Umgang
mit bestimmten Stoffen und bestimmten
Tätigkeiten sowie Angebotsuntersuchungen
geben, wobei die Pflichtuntersuchungen nur
bei Überschreitung des Grenzwertes bzw.
bei Hautkontakt zu veranlassen sind. Anson-
sten sind sie aber anzubieten. Die Pflicht-
und Angebotsuntersuchungen sind in vielen
Fällen abhängig von der Tätigkeitsdauer; 
z.B. Feuchtarbeit: Pflichtuntersuchung bei
mehr als 4 Stunden pro Tag, Angebotsunter-
suchungen bei mehr als 2 Stunden pro Tag.

Vorgehensweise im Betrieb
● Erfassen aller Gefahrstoffe
● Erstellen des Gefahrstoffverzeichnisses 
● Beschaffen von Informationen, z.B. 

Sicherheitsdatenblatt
● Erstellen der Gefährdungsbeurteilung
● Festlegen der einzelnen Schutzstufen
● Erstellen von Betriebsanweisungen
● Durchführung der Schutzmaßnahmen
● Veranlassen bzw. Anbieten von arbeits-

medizinischen Vorsorgeuntersuchungen
● Durchführung von Unterweisungen ein-

schließlich Dokumentation
Bei der Durchführung aller Maßnahmen

sollten sich die Verantwortlichen von der
Fachkraft für Arbeitssicherheit, dem Be-
triebsarzt und anderen im Betrieb fachkun-
digen Personen beraten lassen.

■

TITELTHEMA

Versicherungssummen in der 
Unternehmerpflichtversicherung und 
freiwilligen Versicherung

Bei der Lederindustrie-Berufsgenossenschaft besteht für den Unternehmer und sei-
nen unentgeltlich mitarbeitenden Ehegatten eine Unternehmerpflichtversicherung.

Die für die Berechnung der Beiträge und der Geldleistungen geltende Mindestver-
sicherungssumme beträgt ab dem 1.1.2005 in den Bundesländern Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie im ehema-
ligen Stadtteil Berlin Ost 19.800 EUR, in den Bundesländern Baden-Württemberg,
Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein sowie im ehemaligen Stadtteil Berlin West
23.400 EUR.

Eine höhere Versicherungssumme bis zu dem derzeit geltenden Höchstbetrag von
63.000 EUR kann jederzeit beantragt werden.

Auch bei der freiwilligen Versicherung von Personen, die in Kapital- oder Personen-
handelsgesellschaften regelmäßig wie Unternehmer selbständig tätig sind (unterneh-
merähnliche Personen, insbesondere GmbH - Gesellschafter/Geschäftsführer mit be-
herrschender Stellung) gelten für die Mindestversicherungssumme und den Höchstbe-
trag die o.g. Werte.

Weitere Informationen zur Unternehmerpflichtversicherung und freiwilligen Versi-
cherung erhalten Sie in der Abteilung Mitgliedschaft/Beitrag unter Telefon (06131)
785-364/-365 oder unter www.libg.de.

Serviceangebot für Mitgliedsbetriebe wird erweitert

Lohnnachweis jetzt auch elektronisch 
Die Lederindustrie-Berufsgenossenschaft erweitert ihr Serviceangebot. Nach der

Unfallanzeige wird es zum 1. Dezember 2004 ermöglicht, auch den Lohnnachweis auf
elektronischem Weg zu übermitteln. Auf der Internetseite  www.libg.de wurde das
Extranet (im Menü „Formtexte“) entsprechend erweitert. Neu ist, dass die Mitgliedsbe-
triebe mehreren Nutzern - je nach Anwendung - den Zugang zum Extranet ermög-
lichen können.

Benutzername und Kennwort für das Extranet fordern Sie bitte per eMail (libg
@lpz-bg.de) unter Angabe von Firmennamen, Mitgliedsnummer und Ansprech-
person bei der Lederindustrie-BG, Abteilung Mitgliedschaft und Beitrag, oder
aber direkt über das Internet an. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Angebot die
Arbeit etwas erleichtern können und werden an einem weiteren Ausbau des Extranets
arbeiten.
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AUS UNFÄLLEN LERNEN

Sicherheit am laufenden Band

Unfälle an Gurtbandförderern

Wie das Unfallgeschehen be-
weist, ist die Gefahr, beim Ar-
beiten an Gurtbandförderern
durch ein umlaufendes Förder-
gurtband erfasst und eingezo-
gen zu werden, besonders gra-
vierend. Die Ursachen liegen
entweder in einer mangelhaf-
ten sicherheitstechnischen
Ausrüstung der Arbeitsmittel
oder in Fehlern beim Umgang
mit diesen.

Die Gefahren werden oft
unterschätzt. So werden immer
wieder Reinigungs- und In-
standsetzungsarbeiten an lau-
fenden Bandförderern ausge-
führt, oder vorhandene Schutz-
einrichtungen werden nach Ab-
schluss von solchen Arbeiten
nicht wieder angebracht.

die den normalen Förderbetrieb
stören. Ein großer Anteil der
Arbeitsunfälle an Bandförde-
rern ereignet sich beim Beseiti-
gen derartiger Anbackungen.
Geeignete Reinigungseinrich-
tungen erhöhen nicht nur die
Arbeitssicherheit, sondern
gleichermaßen auch die Be-
triebssicherheit, indem Störun-
gen vermieden und die Lebens-
dauer von Gurten, Rollen und
Trommeln verlängert werden.

Die verbreitetste und wir-
kungsvollste Reinigungseinrich-
tung ist der Pflugabstreifer vor
der Umlenkrolle, der gleichzei-
tig eine optimale Schutzwir-
kung gegen die Einzugsgefah-
ren darstellt. Eine Vielzahl ähn-
licher und anderer Reinigungs-

Sicherung 
von Umlenk-
trommeln 

Hier bieten
sich als Schutz-
einrichtungen
sowohl seitliche
Verdeckungen
durch Bleche
oder Gitter als
auch die direkte Verdeckung
der Einzugsstellen durch Füll-
körper an. Füllkörper, welche
die Einzugsstellen über die ge-
samte Gurtbreite direkt verde-
cken, können z.B. aus Blech,
Profilstahl oder Hartholz gefer-
tigt und an der seitlichen Band-
konstruktion befestigt werden.
Ein ausreichender Schutz ist
nur gegeben, wenn das Füll-
stück stabil und unverformbar
gebaut ist und über die ganze
Gurtbreite hinweg nicht mehr
als 5 mm Abstand zum Trom-
melmantel bzw. zum Band 
aufweist.

Sorgfältig ausgeführt stellen
beide Schutzeinrichtungen –
seitliche Verdeckung oder 
direkte Verdeckung durch Füll-
stücke – gleichwertige Maß-
nahmen dar. Füllkörper haben
gegenüber anderen Verdeckun-
gen den Vorteil, dass sie bei
Störungen oder Reparaturen
nicht entfernt werden müssen.

Unfall 3
Ein Betriebsschlosser sollte

den Schieflauf eines Fördergur-
tes durch Nachstellen der
Spannschrauben an der Um-
lenktrommel ausgleichen.
Nachdem er hierzu die seit-
lichen Schutzgitter gelöst hatte,
begann er bei laufendem Band
die Spannschrauben nachzu-
ziehen. Hierbei rutschte er mit
dem Gabelschlüssel ab und
geriet mit der Hand in die Ein-
zugsstelle.

Einstellarbeiten
Da Einstellarbeiten oft bei

laufendem Förderer ausgeführt
werden, um die Wirkung des
Nachspannens beurteilen zu
können, müssen seitliche Ver-
deckungen so ausgeführt sein,
dass die Spannschrauben bei
angebrachter Verkleidung ge-
dreht werden können.

Fazit
Neben der mangelhaften Si-

cherheitstechnik ist sehr häufig
der unsachgemäße Umgang
mit Gurtbandförderern und das
hierbei fehlende Gefahrenbe-
wusstsein Ursache der Unfälle. 

Besonders durch intensive
Unterweisung muss hier gegen-
gesteuert werden. Es bieten
sich insbesondere die Unter-
weisungshilfen an, die Sie bei
Interesse über die Lederindus-
trie-BG erhalten können:
● Die Informationsbroschüre

„Stetigförderer“ BGI 710
(bisher ZH 1/650).

● Ein Videofilm stellt die Risi-
ken und Gefahrstellen an
Stetigförderern vor und be-
handelt die sich daraus erge-
benden Schutzeinrichtun-
gen und Maßnahmen. 

● Ein Förderbanddemonstra-
tionsmodell, für Schulungen
und Unterweisungen. Es
veranschaulicht die wirken-
den Kräfte eindrucksvoll
und macht erlebbar, dass es
nicht möglich ist, mit physi-
scher Kraft dem Einzug zu
widerstehen. ■

Abb. 1 
Reinigung
mit Hand-
feger 

Abb. 2 Beseitigung von Schmutz beim
laufenden Band

Unfall 1
Ein Mitarbeiter wollte die

Tragrolle an einem Transport-
band mit Hilfe eines Handfe-
gers von Anbackungen reinigen
(siehe Abb. 1). Das laufende
Transportband erfasste den
Handfeger. Da der Mitarbeiter
den Handfeger reflexartig fest-
hielt,  wurde auch seine rechte
Hand von der Walze erfasst
und eingezogen. Schwere
Quetsch- und Schürfwunden
im Hand- und Armbereich wa-
ren die Folge.

Reinigungseinrichtungen 
Viele Fördergüter neigen

dazu, Anbackungen zu bilden,

einrichtungen – z.B. starre oder
rotierende Abstreifer, klopfende
oder vibrierende Geräte und
Spüleinrichtungen – werden 
angeboten, so dass für fast alle
Einsatzbereiche geeignete Gerä-
te zur Verfügung stehen. 

Unfall 2
Der Mitarbeiter fasste mit

der linken Hand unter das lau-
fende obere Transportband,
um eine Verunreinigung zu
entfernen. Dabei kam er in die
ungesicherte Einzugsstelle zwi-
schen Transportband und Um-
lenktrommel (siehe Abb. 2).

Eine schwere Hand- und
Armverletzung war die Folge.
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PRÄVENTIONSMASSNAHMEN

Die Ausbildung zur Fachkraft für Ar-
beitssicherheit ist in den letzten Jahren

nach Vorgaben des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) neu
konzipiert worden. Die Vermittlung von
Sozial- und Methodenkompetenz steht
heute im Vordergrund. Die eigenverant-
wortliche Erarbeitung von Ausbildungsin-
halten im Selbststudium stellten eine neue
Erfahrung und Herausforderung dar. 

Im Juli 2002 begannen die ersten Teil-
nehmer aus den Mitgliedsunternehmen
der Lederindustrie-Berufsgenossenschaft
die neu konzipierte Ausbildung zur Fach-
kraft für Arbeitssicherheit, die höhere An-
sprüche als bisher an die angehenden Si-
cherheitsfachkräfte stellt. Die Ausbildung
ist umfangreicher, sie beinhaltet neben den
fünf Präsenzphasen drei Selbstlernphasen,
ein Praktikum sowie vier Lernerfolgskon-
trollen. Die Sicherheitsfachkraft wird als
Generalist verstanden, der sich erforderli-
che, fachliche Informationen mit Hilfe ge-
eigneter Methoden eigenständig beschaf-
fen kann.

Die erste Gruppe mit 11 neuen Sicher-
heitsfachkräften hat im Juni 2004 ihre
Ausbildung mit Erfolg abgeschlossen. Der
theoretische Teil der Ausbildung wurde in
Zusammenarbeit mit dem Berufsgenossen-
schaftlichen Institut Arbeit und Gesund-
heit (BGAG) in Dresden durchgeführt. Ein
Novum war das Betriebspraktikum: Eine
dem Arbeitsschutz im Unternehmen die-

nende Aufgabe musste innerhalb von 
8 Wochen bearbeitet werden. Hier muss-
ten die vermittelten Ausbildungsinhalte in
die Praxis umgesetzt werden.

Die von einigen Teilnehmern vorgetra-
genen konstruktiven Anregungen zur 
neuen Ausbildungskonzeption wurden
weitergegeben und fließen in die Überar-
beitung der Ausbildungsinhalte mit ein.

Ein offenes Wort an künftige Sicher-
heitsfachkräfte: Die Ausbildung ist an-
spruchsvoll und erfordert von Ihnen gro-
ßes Engagement, möglicherweise auch in
der Freizeit. 

Dafür erhalten Sie eine zusätzliche Qua-
lifikation, die Sie für Ihren Arbeitgeber  
attraktiver macht.

■

Sicherheit am Arbeitsplatz 
im neuen Gewand
Vielleicht werden Sie im neuen Jahr zweimal
schauen, um das Mitteilungsblatt der Leder-
industrie-Berufsgenossenschaft in Ihrer Post
zu entdecken. „Sicherheit am Arbeitsplatz“
wird ab der Ausgabe 1/2005 in einem neu-
en Gewand erscheinen. Nicht mehr in Gelb,
sondern in den Farben der Lederindustrie-
BG, so wird sich das Mitteilungsblatt zu-
künftig präsentieren. Aber auch beim Blät-
tern zeigt sich ein neues Gesicht. Über-
sichtlich, informativ, lesbar, so lautet das
Motto der Gestaltung der Innenseiten. Die
Redaktion nimmt gerne Ihre Anregungen
zur weiteren Verbesserung des Mittei-
lungsblattes entgegen. Neben den einzel-
nen Rubriken wie „Aktuelles“, „Präven-
tion“, „Titelthema“, werden offizielle
Mitteilungen der BG wie Satzungsänderungen usw. enthalten sein.

Neue Fachkräfte für Arbeitssicherheit

Die erste Gruppe hat ihre Ausbildung nach dem neuen Ausbildungskonzept erfolgreich abgeschlossen!



HERBST UND WINTER sind Schlechtwetterzeiten. Nasses Laub, Regen und Nebel, Straßenglätte
und Dunkelheit gefährden in dieser Zeit den Straßenverkehr zusätzlich. Die Berufsgenossenschaften und
der Deutsche Verkehrssicherheitsrat empfehlen daher allen Autofahrern und anderen Verkehrsteilneh-
mern, ihr Verhalten auf die widrigen Witterungsverhältnisse einzustellen.

Denn: Die Straße ist der gefährlichste Arbeitsplatz überhaupt: Mehr als die Hälfte aller tödlichen Unfälle
im Zusammenhang mit dem Beruf entfallen auf den Straßenverkehr, etwa 1 000 jährlich. Autofahrer
sollten vor allem ihre Geschwindigkeit anpassen, Sicherheitsabstände einhalten und bei Dämmerung
und schlechten Sichtverhältnissen rechtzeitig das Licht einschalten. Rad- und Motorradfahrer sollten
diese elementaren Regeln ebenfalls beachten. Fußgänger sollten vor allem dafür sorgen, dass sie gut ge-
sehen werden können. Außerdem sind sie auch durch Glätte gefährdet, und sie müssen längere Brems-
wege der anderen Verkehrsteilnehmer berücksichtigen. Für alle gilt: Bei schlechten Witterungsverhält-
nissen mehr Zeit einplanen, damit alle Wege gelassen bewältigt werden können.

Gefährlichste Wetterlage: Nässe


